
 

STATUTEN 

 
SELLIER-SUISSE 

SELLAIO-SVIZZERA 
 
 
 
I. Name, Sitz und Zweck 
 
 
Art. 1  Name, Sitz 
 
Unter dem Namen 
 

Sattler-Schweiz, Sellier-Suisse, Sellaio-Svizzera 
 

besteht mit Sitz am jeweiligen Domizil seines Präsidenten ein Verein gemäss den Bestim-
mungen der Art. 60ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches.  
 
 
Art. 2  Zweck 
 
Der Verein bezweckt den gesamtschweizerischen Zusammenschluss aller selbständigerwer-
denden und in leitender Position arbeitenden Sattler und Sattlermeister.  
 
Der Verein verfolgt seinen Zweck insbesondere durch  
 
- die Förderung des beruflichen Bildungswesens auf allen Stufen,  
 
- die Vertretung der Interessen des Berufstandes gegenüber Behörden, Verbänden , Liefe-

ranten und gegenüber der Öffentlichkeit (Massenmedien),  
 
- die Förderung der beruflichen und unternehmerischen Fähigkeiten und Kenntnisse seiner 

Mitglieder,  
 
- die Förderung der Loyalität und Solidarität seiner Mitglieder, 
 
- die Unterstützung seiner Mitglieder, beispielweise durch die Schaffung von Kalkulations-

hilfen, durch die Vermittlung günstiger Einkaufsmöglichkeiten, durch Verhandlungen mit 
Grosskunden der Branche etc.  
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II. Mitgliedschaft 
 
 
Art. 3  Erwerb 
 
Als Geschäftsmitglieder können natürliche Personen aufgenommen werden, welche unter 
eigener Firma Sattlerarbeiten ausführen. 
Als Einzelmitglieder können natürliche Personen aufgenommen werden, welche in Anstel-
lung Sattlerarbeiten ausführen und die Lehrabschlussprüfung als Sattler bestanden haben.  
 
Zu Ehren- und Freimitgliedern können natürliche Personen ernannt werden, welche dem Ver-
band und dem Berufsstand besonders verbunden sind.  
 
Die Generalversammlung entscheidet über die Aufnahme. Sie kann den Beitritt ohne Angabe 
von Gründen ablehnen.  
 
 
Art. 5  Austritt 
 
Der Austritt eines Vereinsmitgliedes kann unter Beachtung einer Kündigungsfrist von sechs 
Monaten schriftlich auf das Ende des Kalenderjahres erfolgen.  
 
 
Art. 6  Ausschluss 
 
Die Generalversammlung kann ein Vereinsmitglied ausschliessen. Der Ausschuss kann ohne 
Angabe von Gründen erfolgen.  
 
 
Art. 7  Anspruch auf das Vereinsvermögen 
 
Jeder persönliche Anspruch der Vereinsmitglieder auf das Vereinsvermögen ist ausgeschlos-
sen.  
 
 
 
III. Mittel 
 
 
Art. 8  Mitgliederbeitrag 
 
Der Mitgliederbeitrag wird jährlich von der Generalversammlung festgelegt, wobei nach Mit-
gliederkategorie abgestufte Beiträge bestimmt werden können.  
 
Austretende oder ausgeschlossene Vereinsmitglieder schulden ihren Mitgliederbeitrag bis 
zum Ende des laufenden Vereinsjahres.  
 
 
 
 
 



 - 3 -

Art. 9  Weitere Mittel 
 
Weitere Mittel des Vereins werden aus durchgeführten Veranstaltungen, durch private und 
öffentliche Beiträge und freiwillige Zuwendungen jeder Art beschafft.  
 
 
Art. 10  Haftung 
 
Für die Verbindlichkeiten des Vereins haftet einzig das Vereinsvermögen.  
 
Jede persönliche Haftung der Mitglieder für die Verbindlichkeiten des Vereins ist ausge-
schlossen; für Personen, welche für den Verein handeln, bleibt Art. 55 Abs. 3 ZGB vorbehal-
ten.  
 
 
VI. Organisation 
 
 
Art. 11  Organe 
 
Die Organe des Vereins sind: 
 
- die Generalversammlung aller Mitglieder; 
- der Vorstand; 
- die Kontrollstelle 
 
 
Art. 12  Generalversammlung 
 
Die ordentliche Generalversammlung wird vom Vorstand einberufen, in der Regel innerhalb 
der ersten sechs Monate des Jahres.  
 
Der Vorstand oder ein Fünftel der Vereinsmitglieder können die Einberufung einer ausseror-
dentlichen Generalversammlung verlangen, welche innerhalb von zwei Monaten seit Einrei-
chung des Begehrens stattzufinden hat.  
 
Die Einberufung zur Generalversammlung erfolgt schriftlich spätestens 14 Tage vor dem Ver-
sammlungstag und hat die Verhandlungsgegenstände bekanntzugeben.  
 
Jedes Vereinsmitglied hat das Recht, zuhanden der nächsten Vereinsversammlung Anträge zu 
stellen. Derartige Anträge sind in die Traktandenliste aufzunehmen, sofern sie dem Vorstand 
spätestens 30 Tage vor einer Generalversammlung gestellt wurden. 
 
 
Art. 13  Vorsitz 
 
Vorsitzender in der Generalversammlung ist der Präsident und bei dessen Verhinderung ein 
anderes Mitglied des Vorstandes.  
 
Der Vorsitzende ernennt die Stimmenzähler.  
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Der Sekretär führt das Protokoll über die von der Generalversammlung gefassten Beschlüsse 
und Wahlen. Das Protokoll ist vom Vorsitzenden und vom Sekretär zu unterzeichnen.  
 
 
Art. 14  Beschlussfähigkeit  
 
Jede statutengemäss einberufene Generalversammlung ist, unabhängig von der Zahl der an-
wesenden Mitglieder, beschlussfähig.  
 
Art. 15  Traktanden  
 
Beschlüsse können einzig über die auf der Traktandenliste aufgeführten Verhandlungsgegens-
tände gefasst werden.  
 
 
Art. 16  Stimmrecht 
 
Jedes Mitglied hat in der Vereinsversammlung eine Stimme. Stellvertretung ist ausgeschlos-
sen.  
 
 
Art. 17  Beschlussfassung  
 
Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 
 
Der Präsident stimmt mit. Bei Stimmengleichheit entscheidet bei Beschlüssen der Präsident 
mit einer zweiten Stimme, bei Wahlen das Los.  
 
Für die Auflösung des Vereins bedarf es einer Stimmenmehrheit von drei Vierteln der anwe-
senden Mitglieder.  
 
Wahlen und Abstimmungen erfolgen offen, sofern nicht geheime Stimmabgabe beschlossen 
wird.  
 
Mitglieder haben bei Beschlüssen, welche sie selbst betreffen, kein Stimmrecht.  
 
 
Art. 18  Befugnisse  
 
Der Generalversammlung stehen folgende unübertragbare Befugnisse zu:  
 
- Abnahme des Jahresberichtes des Vorstandes, der Jahresrechnung und des Voranschlages 

sowie die Entlastung des Vorstandes und der Kontrollstelle; 
 
- Wahl der Vorstandsmitglieder, Wahl des Präsidenten, Wahl der Mitglieder von Kommis-

sionen, welche durch die Generalversammlung eingesetzt werden, und Wahl der Kotroll-
stelle; 

 
- Abberufung von Mitgliedern des Vorstandes, der Kontrollstelle und der Kommissionen, 

welche von der Vereinsversammlung gewählt wurden; 
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- Abschluss von Verträgen über Grundstücke und über Rechte an Grundstücken; 
 
- Abänderung der Vereinsstatuten; 
 
- Beschlussfassung über alle Gegenstände der Traktandenliste; 
 
- Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins und die Liquidation des Vereinsvermö-

gens; 
 
- Beschlussfassung über Gegenstände, die ihr durch Gesetz oder die Statuten vorbehalten 

sind.  
 
 
Art 19  Vorstand 
 
Der Vorstand besteht aus dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten, dem Sekretär und höchstens 
sechs weiteren Mitgliedern. 
 
Der Vorstand konstituiert sich mit Ausnahme des Präsidenten, welcher von der Generalver-
sammlung gewählt wird, selbst.  
 
 
Art. 20  Amtsdauer 
 
Die Vorstandsmitglieder werden auf zwei Jahre gewählt und sind wieder wählbar. 
 
 
Art. 21  Einberufung 
 
Der Vorstand versammelt sich auf Einladung des Präsidenten, so oft es die Geschäfte erfor-
dern.  
 
Drei Vorstandsmitglieder können die Einberufung einer Vorstandssitzung verlangen, welche 
innerhalb der drei auf das Begehren folgenden Wochen stattzufinden hat.  
 
Die Einberufung der Vorstandssitzungen hat schriftlich, in der Regel zehn Tage zum voraus, 
zu erfolgen und hat über die Verhandlungsgegenstände Auskunft zu geben.  
 
Über die Verhandlungen ist ein Protokoll zu führen.  
 
 
Art. 22  Beschlussfassung  
 
Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn die Hälfte seiner Mitglieder anwesen ist. Er fasst seine 
Beschlüsse und nimmt seine Wahlen mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden Vor-
standsmitglieder vor. Der Präsident stimmt mit; im Falle der Stimmengleichheit gibt der Prä-
sident den Stichentscheid.  
 
Beschlüsse über einen gestellten Antrag können ebenfalls auf dem Korrespondenzweg (inkl. 
elektronische Übermittlung) gefasst werden, sofern nicht ein Vorstandsmitglied mündliche 
Beratung verlangt. Ein Beschluss ist angenommen, sofern ihm die Mehrheit aller Vorstands-
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mitglieder zustimmt. Die Beschlüsse sind an der nächsten Vorstandssitzung ebenfalls zu pro-
tokollieren.  
 
 
Art. 23  Traktanden  
 
Über nicht auf der Traktandenliste aufgeführte Verhandlungsgegenstände kann nur Beschluss 
gefasst werden, sofern alle Vorstandsmitglieder zustimmen.  
 
Art. 24  Befugnisse des Vorstandes  
 
Der Vorstand beschliesst über alle Angelegenheiten, die nicht einem anderen Organ übertra-
gen sind, insbesondere über:  
 
- Führung des Vereins unter Vorbehalt der Befugnisse der Generalversammlung; 
 
- Ausführung der Beschlüsse der Generalversammlung; 
 
- Vertretung des Vereins gegenüber Dritten; die Vorstandsmitglieder führen Kollektivunter-

schrift zu zweien; Details werden durch den Vorstand festgelegt; für Verfügungen über 
Bankkonti im Rahmen des genehmigten Budgets kann Einzelunterschrift erteilt werden;  

 
- Einberufung der Generalversammlung; 
 
- Planung und Durchführung der Vereinstätigkeiten; 
 
- Ausarbeitung von Reglementen; 
 
- Beschlussfassung über Anhebung von Prozessen, Klagerückzug oder -unterziehung, Ab-

schluss von Verträgen; 
 
- Wahl der Mitglieder von Kommissionen, welche durch den Vorstand bestellt werden. 
 
 
Art. 25  Kontrollstelle 
 
Die Kontrollstelle besteht aus zwei Rechnungsrevisoren und einem Suppleanten, welche alle 
zwei Jahre gewählt werden. Sie sind wieder wählbar.  
 
Sie prüfen die Rechnungsführung des Vereins und erstatten jährlich zuhanden der Generalver-
sammlung schriftlich Bericht.  
 
 
 
V. Schlussbestimmungen 
 
 
Art. 26  Auflösung, Liquidation  
 
Die Auflösung des Vereins kann nur von einer ausschliesslich hiefür einberufenen General-
versammlung beschlossen werden.  
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Im Falle der Fusion mit einer Institution, welche ähnliche oder gleiche Zwecke verfolgt, ent-
scheidet die Generalversammlung über das Vorgehen auf Antrag des Vorstandes.  
 
 
Art. 27  Liquidation im Falle der Auflösung des Vereins 
 
Der Vorstand führt die Liquidation durch und erstellt einen Bericht und die Schlussabrech-
nung zuhanden der Generalversammlung. 
 
Die Generalversammlung entscheidet über die Verwendung eines allfälligen Aktivenüber-
schusses.  
 
 
Die Statuten in der vorliegenden Fassung sind an der Generalversammlung vom 24. Mai 2008 
in Niederbipp genehmigt worden, ersetzen die Statuten vom 05. April 2000 und treten sofort 
in Kraft. 
 
 
Der Präsident:      Der Sekretär: 
 
 
 
 
 
            


